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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Staßfurt beschließt die Fortschreibung des Kinder- und 
Jugendentwicklungsplanes der Stadt Staßfurt für die Jahre 2015/2016. 
 
 
Ausschuss/Gremium Versionsnr Sitzung J N E 

Ortschaftsrat Athensleben 1. Version  19.01.2015    

Ortschaftsrat Förderstedt 1. Version  20.01.2015    

Ortschaftsrat Hohenerxleben 1. Version  20.01.2015    

Ortschaftsrat Löderburg 1. Version  21.01.2015    

Ortschaftsrat Neundorf 1. Version  22.01.2015    

Ortschaftsrat Rathmannsdorf 1. Version  22.01.2015    

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales 1. Version  27.01.2015    

Stadtrat 1. Version  19.02.2015    

 
 
Aufgrund des § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
haben folgende Mitglieder weder an der Beratung, noch an der Abstimmung 
teilgenommen: 
 
 
 
 
 
René Zok 
Oberbürgermeister 



Stadt Staßfurt 
 
Vorlage-Nr.: 0080/2014 (1. Version)           vom: 29.12.2014 
 
Kurzfassung: 
Fortschreibung des Kinder- und Jugendentwicklungsplanes der Stadt Staßfurt für die Jahre 
2015/2016 
 
Beschlusstext: (siehe 1. Seite) 
 
Sachverhalt: 
 

 Ziel der Vorlage 
Mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Staßfurt vom 30.11.2012, Beschluss-Nr. 680/2012, 
wurde der Oberbürgermeister beauftragt, schwerpunktmäßig den Inklusionsgedanken im 
ersten Ansatz im Wohngebiet Staßfurt Nord zu etablieren. Dazu zählen die sukzessive 
Überarbeitung des Konzeptes des Jugend- und Bürgerhauses Staßfurt/Nord, der Konzeption 
des Gesprächszentrums „Laura“, die Fortschreibung der Konzeption des Kinder- und 
Jugendtreffs Staßfurt Nord, aber auch die intensive Mitgestaltung der Stadt Staßfurt und 
Berücksichtigung des Inklusionsgedanken bei der weiteren Gestaltung des Schulzentrums 
Nord und des Wohnquartieres Nord. Weiterhin soll der Kinder- und Jugendentwicklungsplan 
den Inklusionsgedanken aufgreifen und diesem Rechnung tragen und so eine Beitrag zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention leisten. 
 
 Lösung 
Der vorliegende Entwurf der Fortschreibung des Kinder- und Jugendentwicklungsplanes der 
Stadt Staßfurt für die Jahre 2015/2016 greift neben wesentlichen inhaltlichen 
Aktualisierungen den Inklusionsgedanken auf. Zur weiteren Erläuterung wird auf die Anlage 
verwiesen. 
 
Ein Entwurf der Konzeption vom wurde dem Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales 
in seiner Sitzung am 07.10.2014 übergeben. 
 
 Alternativen 
keine 
 
 finanzielle Auswirkungen 
Die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Sicherstellung der Erreichung der 
konzeptionellen Ziele erfolgt im Rahmen des Budgets des Fachdienstes Schule, Jugend und 
Kultur. Insofern ergeben sich gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan 2015  keine 
zusätzlichen Aufwendungen. 
 
 
 
 
 
René Zok 
Oberbürgermeister 
 
 
Anlagenverzeichnis: 

- Entwurf der Fortschreibung des Kinder- und Jugendentwicklungsplanes der Stadt 
Staßfurt vom 15.12.2014 

- Synopse (Gegenüberstellung des ersten Entwurfs vom 06.10.2014 zum Entwurf vom 
15.12.2015 unter Berücksichtigung der Hinweise und Anmerkungen des 
Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales) 

 


